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Merkblatt zur Vergabe der Fortbildungsräume 

im Fortbildungszentrum der Ärztekammer Bremen 
am Klinikum Bremen-Mitte 

 
 
Die Ärztekammer Bremen stellt ihren Kammermitgliedern, Berufsverbänden und Fachgesell-
schaften die Räumlichkeiten im Fortbildungszentrum für die Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen zur Verfügung. 
 
Die Reservierung erfolgt schriftlich mittels Reservierungsformular.  Der Vertrag zur Vergabe von 
Fortbildungsräumen ist einmalig vom Veranstalter zu unterschreiben.  
Die Reservierung wird schriftlich bestätigt. Bis 3 Monate vor der Veranstaltung behält sich die 
Ärztekammer Bremen die Absage der Räumlichkeiten zur eigenen Nutzung vor.  
 
Es werden folgende Gebühren erhoben: 
Anmietung eines Raumes bis 4 Std. Nutzungsdauer pro Tag      50,- Euro 
Anmietung eines Raumes über 4 Std. Nutzungsdauer pro Tag   150,- Euro 
Änderung der Bestuhlung          50,- Euro 
Stornierung der Buchung bis 6 Wochen vor der Veranstaltung   kostenfrei 
Stornierung der Buchung weniger als 6 Wochen vor der Veranstaltung    50,- Euro 
 
 
Die Nutzungsgebühr beinhaltet  
- Die Nutzung des Raumes einschließlich der vorhandenen Technik 
- Kalt- und Warmgetränke nach Wunsch 
- eine Servicekraft der Ärztekammer Bremen für Technik und Getränkeservice 
 
Weiteres regelt der Vertrag zur Vergabe von Fortbildungsräumen. 


